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RS OGH 1986/11/26 7Ob662/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1986

Norm

ABGB §1393 Ca

MRG §12 Abs3 Cb

Rechtssatz

Bei der Überlassung des Benützungsrechtes im Wege der Unternehmensveräußerung kann auch ohne ausdrückliche

Vereinbarung der Mieter zur Wahrnehmung der Instandhaltungsp6ichten gegenüber dem Vermieter dem Erwerber

des Unternehmens gegenüber verpflichtet sein.
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